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Verfassungsmäßigkeit der PSV-Beiträge

Zwar ist in der Vergangenheit von den Verwaltungs­
gerichten mehrfach bestätigt worden, dass die unge­
kürzte Verbeitragung von Arbeitgebern, welche zusätz­
liche privatrechtliche Insolvenzsicherungsmechanismen 
geschaffen und damit das Eintrittsrisiko des PSVaG ver­
ringert haben, verfassungsgemäß sei und nicht gegen den 
allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz verstoße. An­
gesichts der Lehren aus der Finanzkrise sowie der Fort­
entwicklung der Rahmenbedingungen einzelner Durch­
führungswege ist jedoch äußerst fraglich, ob an dieser 
Auffassung festgehalten werden darf. So ist nur schwer 
einzusehen, warum ein Pensionsfonds im Hinblick auf 
die PSV-Beiträge gegenüber einem vom Gesetzgeber in  
§ 8a ATG und § 7e Abs. 2 SGB IV ausdrücklich als adä­
quatem Sicherungsmittel eingestuften CTA privilegiert 
sein soll.

Auch kann kaum nachvollzogen werden, warum Direkt­
versicherungen grundsätzlich vollständig von der Bei- 
tragspflicht ausgenommen sind, verpfändete Rück­
deckungsversicherungen, die im Insolvenzfall einen 
gleichwertigen Schutz bieten und wie Direktversiche­
rungen sowohl der staatlichen Aufsicht als auch dem ver­
sicherungsspezifischen Insolvenzschutz durch Protektor 
unterliegen, aber keine Beitragsprivilegierung zu begrün­
den vermögen. 

Ferner muss man sich fragen, ob sogenannte regulierte 
Pensionskassen, die neben der Aufsicht durch die  
BaFin und speziellen Anlagevorschriften über keine 
weitere Absicherung verfügen, wirklich ausnahmslos so 
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Die Debatte um die Begrenzung der Kosten 
für die Insolvenzsicherung betrieblicher 
Versorgungseinrichtungen wird auch im 
Jahr 2010 das beherrschende Thema in der 
betrieblichen Altersversorgung sein. Neben 
der Frage der Verfassungskonformität der 
derzeitigen Verbeitragung und dem Modell 
für eine völlig neue Beitragsstruktur des 
PSVaG steht insbesondere die Umstellung 
von Direktzusagen auf Pensionsfondszusa-
gen im Fokus der Diskussion. Mittelfristig ist 
ferner zu erwarten, dass auch der europä-
ische Gesetzgeber nicht untätig bleibt und 
gegebenenfalls eine völlig neue Form der 
Insolvenzsicherung oktroyiert.

Zusammenfassung�M ai 2010

Struktur des gesetzlichen Insolvenzschutzes 
über den PSVaG und Entwicklung des PSV-
Beitrags

Im Wesentlichen sind derzeit diejenigen Arbeitgeber, 
die ihre Versorgungsversprechen im Durchführungsweg 
der Direktzusage, der Unterstützungskasse oder des 
Pensionsfonds erbringen, Beitragsschuldner zum PSVaG. 
Arbeitgeber, die ihre Pensionsversprechen über Pensions­
kassen abwickeln, bedürfen nicht der Absicherung über 
den PSVaG. Soweit der Durchführungsweg der Direkt­
versicherung gewählt wurde, besteht eine Pflicht zur 
Insolvenzsicherung nur dann, wenn das Bezugsrecht 
widerruflich gewährt, abgetreten oder verpfändet wurde.

Innerhalb des Geltungsbereichs der gesetzlichen Insol­
venzsicherung über den PSVaG sind allein die Beiträge 
für den Insolvenzschutz einer Pensionsfondszusage 
privilegiert und betragen lediglich 20 Prozent des Regel­
beitragssatzes. Soweit für Direkt- oder Unterstützungs­
kassenzusagen eigenständige Insolvenzsicherungs­
mechanismen etabliert wurden, wie z. B. verpfändete 
Rückdeckungsversicherungen oder CTAs, erfolgt hin­
gegen derzeit keine Beitragsprivilegierung, obwohl hier­
durch das Eintrittsrisiko des PSVaG erheblich oder gar 
vollständig reduziert wird.

Aufgrund der zahlreichen Insolvenzen im Jahr 2009 
verachtfachte sich der Beitragssatz von 1,8 ‰ im Jahr 
2008 auf nunmehr 14,2 ‰. Um die hieraus resultierende 
Liquiditätsbelastung zu verringern, machte der PSV erst­
malig von der Möglichkeit der Verteilung des Aufwands 
über die vier Folgejahre Gebrauch.
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insolvenzsicher sind, dass das Fehlen eines zusätzlichen 
Insolvenzschutzes durchgehend gerechtfertigt ist. Je­
denfalls dann, wenn die Pensionskasse die ursprünglich 
versprochene Leistung nicht mehr erbringen kann, ihre 
Leistungen aufgrund einer Sanierungsklausel kürzt und 
der Arbeitgeber somit in die Ausfallhaftung gerät, er­
scheint dieser gesetzgeberische Schluss vor dem Hinter­
grund der verfassungsrechtlich gebotenen Gleichbehand­
lung sehr zweifelhaft.

Reformvorschlag der BDA

Auch die Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeber­
verbände (BDA) hat die vorstehenden Friktionen er­
kannt. Zwar zweifelt die BDA unter Berufung auf die 
bisherige verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung nicht 
an der Verfassungsmäßigkeit des bestehenden Beitrags­
systems, erkennt indes einen erheblichen Reformbedarf. 
Ausgangspunkt der Überlegungen der BDA ist, die Bei­
tragslast der einzelnen Arbeitgeber verstärkt an dem je­
weiligen Eintrittsrisiko des PSVaG auszurichten. Dabei ist 
die BDA bemüht, das bestehende System der Insolvenz­
sicherung, insbesondere die Unterscheidung nach Durch­
führungswegen und die generelle Beitragsprivilegierung 
des Pensionsfonds, so wenig wie möglich anzutasten.

Der Vorschlag der BDA sieht vor, dass auf Direktzusagen 
und Unterstützungskassenzusagen ein Abschlag auf den 
vollen PSV-Beitrag gewährt werden, soweit diese durch 
Planvermögen gegen die Insolvenz des Trägerunterneh­
mens bereits gesichert sind. Die Feststellung, ob und in 
welcher Höhe privilegiertes Planvermögen vorliegt, soll 
dem jeweiligen Wirtschaftsprüfer als externen Dritten 
übertragen werden. Die Qualifizierung als privilegiertes 
Planvermögen soll sich maßgeblich an den Vorgaben 
nach IAS19 orientieren, wobei allerdings an die Vermö­
gensanlage besondere Anforderungen zu stellen sind.

Im Ergebnis hat dieser derzeit stark diskutierte und 
nicht von allen Beteiligten gleichermaßen befürwortete 
Vorschlag der BDA das Potential, erhebliche finanzielle 
Vorteile für diejenigen Arbeitgeber zu bringen, welche 
ein CTA betreiben oder ihre Zusagen durch verpfändete 
Rückdeckungsversicherungen absichern. Wann und in 
welchem Umfang diese Pläne der BDA aber vom Gesetz­
geber umgesetzt werden, ist derzeit noch nicht abzuse­
hen. Selbst nach einer Umsetzung ist nicht von einer so­
fortigen Entlastung auszugehen. Die BDA selbst schlägt 

einen Übergangszeitraum von fünf Jahren vor, binnen 
welchem die Umsetzung des neuen Systems erfolgen soll.

Möglichkeiten zur Senkung der PSV-Beiträge

Solange die mangelnde Verfassungsmäßigkeit des der­
zeitigen PSV-Beitragssystems noch nicht festgestellt ist 
und auch der sicherlich begrüßenswerte Vorschlag der 
BDA keinen Niederschlag im BetrAVG gefunden hat, 
bleibt denjenigen Arbeitgebern, die ihre Beitragslasten 
zur gesetzlichen Insolvenzsicherung verringern wollen 
nur folgender Weg: entweder sie wechseln den Durch­
führungsweg oder reduzieren ihre zukünftigen Versor­
gungsverpflichtungen, die die Bemessungsgrundlage für 
die Verbeitragung bilden.

Angesichts der (lohn-)steuerlichen Restriktionen, wel­
che den Wechsel des Durchführungswegs grundsätzlich 
erschweren, bietet sich für eine Umstellung auf eine 
beitragsprivilegierte Zusageform grundsätzlich die Um­
stellung auf einen Pensionsfonds an. Diesen Schritt ha­
ben vor dem Jahreswechsel 2009/2010 bereits eine nicht 
unbeachtliche Anzahl von Arbeitgebern vollzogen. Der 
Vorteil der Umstellung auf eine Pensionsfondszusage 
liegt darin, dass diese für die Versorgungsberechtigten 
entweder vollständig oder jedenfalls weitgehend steuer­
neutral ausgestaltet werden kann. Häufig kann auch  
die Einholung einer ausdrücklichen Zustimmung der 
Versorgungsberechtigten vermieden werden. Der für 
viele Unternehmen problematische, hohe Liquiditätsab­
fluss einer vollständigen Umstellung kann häufig durch 
eine kohortenweise, sukzessive Umstellung abgemildert 
werden.

Alternativ oder kumulativ zu einem Wechsel des Durch­
führungswegs kommt zur Verringerung zukünftiger  
Beitragslasten auch eine Reduzierung der zukünftigen 
Versorgungsverpflichtung in Betracht. Diese kann bei­
spielsweise durch die Abfindung von Versorgungsver­
sprechen oder durch Eingriffe in das bestehende Versor­
gungswerk geschehen. Die Art und der Umfang mögli­
cher Reduzierungen der zukünftigen Versorgungslasten 
hängt dabei immer von den konkreten Umständen des 
Einzelfalls ab.
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Für Ihre Beratung im Zusammenhang mit den dargestellten Änderungen stehen 
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T	 +49 40 36 90 60
E	 ks.hohenstatt@freshfields.com

	 Dr. Boris Dzida
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